
768 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates xv. GP 

Bericht und Antrag 

des Verfassungsausschusses 

betreffend den Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bezügegesetz geändert wird 

1m Zuge seiner ß.eratungen überdi,e iBundes
Y,erfassungsg,esetz-Novdle in 427 der IBeilagen, 
die ua . .die Aufnahme .der Verf.assungsbestimmun
gen über ,d,j'e Yo1k:sanwa1tschaft in ·den Text der 
Bundewerfassung ~(Art. 148 abis '1'4'8 j) vorsieht, 
hat der Y,e11f,assungsausschuß .im Sinne ,eines Yor
schlag,es ,des z.ur Vorbehandlung .der Bundes
Vierf.a.ssungs·gesetz-N ovelle 'eing;esetzllen U nt,er
ausschuss'esernen Antr,ag ,gemäß § 27 GOG, der 
eine Novelle ,zum 'B'ezügegesetz betrifft, beschlos
,s·en. 

Dr. Gradischnik 
Berichterstatter 

Durch ,diese NoveHe werden in Hinlkunft die 
BelJüge der Mitg;lieder der YoJksanwalrtschaft :im 
Blezügegesetz gel'egek. nie Mitglieder der Volks
anwaltschaf\; 'Sind ,danach in i!hren Be:zügenden 
Staatssekroetär,en gleichgestellt. Sie haben jedoch 
keinen Anspruch auf .einen Di.enstwagen. 

Der Yerfassungsausschuß stelLt somit den A n
t rag, der Nationarat wolle ,dem an g e
s chI 0 S se ne Ifi G e set ze n tw u r f die ver
fa.ssungsmäßige Zu!>n~mmung erneilen. 

W~en, 19811 0616 

Dr. Schranz 
Obmann 

'j. 
Bundesgesetz vom XXXXX 1981, mit 

dem das Bezügegesetz geändert wird 
Der Natlonalr,at ,hat besro.'lossen: 

Artikel I 

!Das 1]3>ez,ügegesetz, iBGB1. Nr. 273/1972, zuletzt 
geändert ,durch IAl't. II ,des Bundesg,esewes 13GBL 
Nr. 5405/1980, wir.d w1e ,folgt g,eändert: 

1. Im ,§ 11 Albs. 11 sind nach ,den Worten ",den 
Staa,tssekr,etären," die Wor,te "den Mitgliedern 
der Yotksanwaltschalft," ·einzufügen. 

2,' Im § '6 sind nach den Wotten ",dler ,eines 
. Staatssekretärs," die ,Worte ,,'eines Mitgliedes der 

Y oLksanwa,ltsch;alft" ,einzufügen. 

3. Im § 7 Acbs. i2sind nach den Worten ",als 
Staatssekretär," ,die Worte ",als Mi,tg1i·ed der 
Yo1ksanwaltschaft, "eiIlJZufügen. 

4. Im § 9 Abs. 2 sind nach den Worten "der 
Staatssekretär,e," die Worte ",der Mitglieder der 
Vo1ksanw.altschaft,'~ ,ei~ufügen. 

5. a) Im § 10 Albs. 1 sind nachdem Wort 
"Staatssekr,etäre," die WOl'te "Mitgli.e
der ,der Volksanwaltschaft, « ,eiIlJZufügen. 

b) Im§ WAhs. 2 'sind nach ,den w.orten 
,,;bei Staatssekretär,en," di,e Worte "bei 
Mitgliedern der YolksanwaltschaEt," ein
'zu,f,üg,en. 

c) § 10 Ahs. 2 ;letzter Satz hat !Zu ,lauten: 
,;Unller ,dem Nettodi,ensteinkommen 
(Nettoruhe-, Nettov,ersor.gungsg.enuß) 
sind die steuerpflichtigen Einkiimte aus 
Dienstyel"hältnJi,ssen .im Sinne des er.sten 
Satzes~dersteuerpflichtige Ruhe-, Yer-

"/. 
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sorgungsgenuß), v,ermindert um die dar-. 
auf entlf,aHende Lohnsteuer zu verste
hen." 

d) Im § 10 Albs. 3 sind n·ach dem Wort 
"Staaotssekretäre," ,dire W or·te "Mitglieder 
der Volksanw.altscha:fit," einzufügen. 

6. Im § 14 Albs. 1 sin·d nach den Worten "die 
Staatssekretäre;" ,die Worte "die Mitg1i.eder der 
Volksanrwaltschaft, "einzufügen, 

7. Im § 18 Abs. 1 s,ind nach den Worten "die 
Staats~eikretäre," dLe Wor,te ,.dieMitglieder der 
V{)l~ksan wal tsch:lJft," ;eil1izutüg·en. 

8. Im § 19 Abs. 1 s.~nd nach den Wor,uen "der 
Staatssekl1etäl1e," ,die Wror·te ".der MitJgli.eder der 
Volksal1iwaJtschaft," ,einzufügen. . 

9. Im § 25 .Abs. 4 sind .nach den Wor·ten "als 
Staatssekr·etär,"die Wor.te " aIs Mitglied der 
VoUksanwa:1tschaft", ,einzu1üg,en. 

1/0. Im § 35 Abs. 1 .sind nach den Worten "den 
Staatssekretären," die Worte "denMitJgliedern 
der Volksanwaltschaft, " einzufügen. 

1,1. Der § 41 Abs. 4 wird aufg,ehohen. 

1:2. Der § 50 hat zu lauten: 
,,§ 50. (Verfassungsbestimmung) Soweit sich 

die ißestlimmungen dieoos Bundesgese~es auf Mit
glieder des Nationalrates, des Bundesr.ates und 
der Volksanw~1tschaft ,sowi,e ,auf den Prä.sidenten 
und .den VizepräsLdent·en ,des R,echnungshofes be
z.i.ehen,OIbiliiegen die 'zu 'treff,enden Maßnahmen 
dem ,Präsidenten des Nationalrat,es. Auf da'S. Ver
fahI"eni:stdas Allgemeine V,erw,ahungs,v.erlahrens
gesetz 1950, ,BGB!. Nr. '172, .a!1lZ)uwenoden." 

Artikel II 

Der IV. Ahschruitt des Bundesges,enzes vom 
24. Feber '1977 üher die Volksaruw.altsch,aft, ißGBL 
Nr. 121, tritt außer Kraft. 

Artikel III 

(1) tDilleSies Bundesgesetz tritt mit 1. tAugust 
1981 in Kra.ft. 

(2) Mit der VoUziehung dieses Bunde5ig,esetzes 
ist, soweit sie nicht dem Präsidenten des Nacio
na:lrates obliegt, die lBundesreg,ierung hetraut. 
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